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Gesetzliche Krankenversicherung
Krankenkassenwahlrecht noch einfacher 

Jahreswechsel 

ab 01.01.2021
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Gesetz vom 14. Dezember 2019 für bessere und
unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz, 
BGBl. I Nr. 51)

Siebtes Gesetz vom 12. Juni 2020 zur Änderung des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze (BGBl. I Nr.  28)

Jahreswechsel 
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Seite 3

Bindungsfristen

 Verkürzung der Bindungsfrist von 18 auf 12 Monate

 sofortiges Wahlrecht bei Ende der Mitgliedschaft kraft Gesetzes 

- bei Statuswechsel (z. B. Wechsel Pflichtversicherung zur freiwilligen KV oder 

- bei Arbeitgeberwechsel  

- keine Bindungsfrist: innerhalb von zwei Wochen nach Statuswechsel bzw. 

Beginn der Beschäftigung Neuwahl einer Krankenkasse möglich

 keine neue Bindungsfrist bei „passivem Wahlrecht“ (z. B. keine Ausübung des 
Krankenkassenwahlrechts bei einem Arbeitgeberwechsel)
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Versicherte
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Ersatz des papiergebundenen Kündigungsverfahrens durch 
ein maschinelles Meldeverfahren zwischen den 
Krankenkassen 

 Aufnahmeantrag bei der neuen Krankenkasse ausfüllen 

 keine Kündigungserklärung gegenüber der bisherigen Krankenkasse

 Ersatz der Kündigungserklärung durch die „neue“ maschinelle Meldung der 
gewählten an die bisherige Krankenkasse (sogenannte Initialmeldung)

 Ersatz der bisherigen Kündigungsbestätigung durch elektronische 
Rückmeldung der bisherigen an die neue Krankenkasse über das Ende der 
Mitgliedschaft (innerhalb von zwei Wochen)
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Einführung einer elektronischen Mitgliedsbescheinigung im 
Arbeitgeber-Meldeverfahren

 Entfall der bisherigen Mitgliedsbescheinigung in Papierform der neuen 
Krankenkasse gegenüber Arbeitgeber

 formlose Mitteilung der neuen Krankenkasse an Arbeitgeber durch das 
Mitglied

 Anmeldung Arbeitgeber zur neu gewählten Krankenkassen und Abmeldung an 
die bisherige Krankenkasse

 Bestätigung oder Nichtbestätigung („maschinelle Mitgliedsbescheinigung“) 
der Mitgliedschaft durch neue Krankenkasse an Arbeitgeber
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Arbeitgeber
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Hinweise

 Sonderkündigungsrecht bei Anhebung des kassenindividuellen Zusatz-
beitragssatzes bleibt bestehen.

 Die Daten der neuen elektronischen Meldung der jeweiligen Krankenkasse 
an den Arbeitgeber sind nach § 8 Absatz 2 Nummer 3a Beitragsver-
fahrensverordnung zu den Entgeltunterlagen zu nehmen.
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Fragen? 

 Kostenfreie Hotline der KNAPPSCHAFT 08000 200 501

 Ihr zuständiger Firmenkundenberater oder 

zuständige Firmenkundenberaterin
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Infos


